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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat den Entwurf zum
Ausgleichsfondsgesetz. Dieser hat die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt –
der Compenswiss – zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO zum Inhalt.
Als Kommissionssprecher erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO), dass die SGK-SR einen
Zusatzbericht zu drei offenen Fragen verlangt hatte. Dabei habe sich insbesondere
gezeigt, dass der zu behandelnde Gesetzesentwurf für eine gesetzliche Regelung der
Rückzahlung der IV-Schuld ab 2018 dringend sei. Zudem solle gemäss Zusatzbericht die
Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) nicht in die Compenswiss integriert werden, da dies
einen unverhältnismässigen Aufwand mit sich bringen würde. Schliesslich klärte der
Bericht, dass in Zukunft anstelle der drei Ausgleichsfonds die neue Anstalt mit ihrem
Gesamtvermögen gegen aussen hafte. 

In der Detailberatung beabsichtigte die SGK-SR – abweichend vom Bundesrat – nicht
die Eidgenössische Finanzkontrolle, die diese Aufgabe bisher übernommen hatte, als
Revisionsstelle zu beauftragen, sondern diesen Auftrag durch den Verwaltungsrat der
Compenswiss vergeben zu lassen. Dies sei, so Hans Stöckli (sp, BE), aus dem Blickwinkel
der Compliance schwierig. Entsprechend beantragte er mit einer
Kommissionsminderheit, in diesem Punkt dem Bundesrat zu folgen.
Kommissionssprecher Bischof entgegnete diesbezüglich, dass sich der Bund zwar mit
fast CHF 12 Mrd. an der Finanzierung der AHV beteilige, aber eben nicht als Einziger
beteiligt sei. Die Frage der Unabhängigkeit der Revisionsstelle gelte als wichtiges
Erfordernis und eine Loslösung von der EFK trage dem Einwand Rechnung, der Staat
solle nur dann Dienstleistungen anbieten, wenn der private Markt dies nicht
zufriedenstellend tue. Da es aber gerade im internationalen Umfeld genügend
entsprechende Firmen gebe, andere Unternehmen wie zum Beispiel die SUVA eine
ähnliche Regelung kennen und die Oberaufsichtskompetenz der Bundesversammlung
erhalten bleibe, sei die Lösung der SGK-SR zu bevorzugen. Dies überzeugte eine
äusserst knappe Mehrheit des Ständerats: Mit 21 zu 20 Stimmen (0 Enthaltungen) wurde
der Antrag der Mehrheit angenommen. 

Ebenfalls diskutiert wurde auf Antrag von Liliane Maury Pasquier (sp, GE), ob der Bund
auch über das Jahr 2017 hinaus und bis zur definitiven Entschuldung den jährlichen
Zinsaufwand auf dem IV-Verlustvortrag übernehmen solle. Paul Rechsteiner (sp, SG)
begründete diese Forderung damit, dass man diese Übernahme der Schulden durch
den Bund 2010 beschlossen hatte, weil nicht die AHV für die Schulden verantwortlich
war, sondern der Bund. Entsprechend solle man auch heute nicht die AHV dafür büssen
lassen. Durch die Übernahme dieser Zinsen wäre die Entschuldung der IV bei der AHV
nach heutigen Prognosen ein Jahr früher möglich. Wiederum entgegnete Pirmin
Bischof, dass die Entschuldung unter anderem aufgrund des Tiefzinsumfelds schneller
vorangehe als geplant. Dass der IV-Ausgleichsfonds seine Schulden verzinsen müsse, sei
richtig, jedoch solle die Übernahme dieser Zinsen durch den Bund nur temporär sein
und daher wie geplant Ende 2017 enden. Anschliessend solle der IV-Ausgleichsfonds
dem AHV-Ausgleichsfonds den entsprechenden Zins bezahlen. Dies halte auch den
Druck zur Sanierung der IV weiter hoch. Der Ständerat nahm diesen Antrag der
Mehrheit mit 28 zu 13 Stimmen (0 Enthaltungen) an und sprach sich anschliessend in
der Gesamtabstimmung einstimmig für das Ausgleichsfondsgesetz aus. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Erwerbsersatzordnung (EO)

Der Ständerat überwies in der Herbstsession 2015 ohne Debatte ein Postulat Maury
Pasquier (sp, GE) zum Thema Arbeitsunterbrüche vor Geburtstermin im
Zusammenhang mit der Mutterschaftsversicherung. Der Bundesrat wird beauftragt,
einen Bericht zu der Anzahl, der Dauer und den Gründen für solche Arbeitsunterbrüche
zu verfassen, wobei er auch Statistiken aus dem europäischen Ausland heranziehen soll.
Damit soll festgestellt werden, ob in diesem Bereich ein politischer Handlungsbedarf
besteht und insbesondere, ob der Mutterschaftsurlaub in Zukunft bereits einige Zeit
vor dem Geburtstermin beginnen sollte. Sozialminister Berset hatte sich für die
Annahme des Postulats ausgesprochen. Tatsächlich bestehe eine Wissenslücke im
Bezug auf pränatale Arbeitsunterbrüche, welche es zu schliessen gelte. 2

POSTULAT
DATUM: 08.09.2015
FLAVIA CARONI

Der Bundesrat publizierte einen Bericht zum Thema Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung in Beantwortung zweier Postulate Maury Pasquier
(10.3523) und Teuscher (10.4125). Beide Vorstösse hatten den Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung bei einem längeren Spitalaufenthalt des Neugeborenen
unmittelbar nach der Geburt betroffen. Ein solcher Aufschub ist derzeit möglich,
jedoch ist die Mutter ab der Niederkunft bis zum Beginn der Auszahlungen – dem
offiziellen Beginn des Mutterschaftsurlaubs – erwerbslos, und sie darf in den ersten
acht Wochen nicht arbeiten. Die Postulate verlangten, einen Bericht über mögliche
Gesetzesänderungen vorzulegen, um Müttern in dieser Situation ein Einkommen zu
gewährleisten. Der Bundesrat kam in seinem Bericht zum Schluss, dass die auftretende
Einkommenslücke im beschriebenen Fall nicht durch andere Sozialversicherungen oder
private Versicherungslösungen gedeckt wird. Zwar besteht eine gewisse Pflicht der
Arbeitgeber auf Lohnfortzahlung, diese ist jedoch rechtlich nicht abschliessend
begründet. Als Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation nannte der Bundesrat
einerseits eine Ergänzung des Erwerbsersatzordnungsgesetzes (EOG), damit
betroffenen Müttern eine Entschädigung ausbezahlt würde. Andererseits könnten die
Bestimmungen im Obligationenrecht so angepasst werden, dass der Arbeitgeber in
jedem Fall zu einer Lohnfortzahlung verpflichtet ist – dies gestützt auf die Tatsache,
dass die Arbeitnehmerin sich um ein krankes Kind kümmert. 3

BERICHT
DATUM: 20.04.2016
FLAVIA CARONI

Zur Erfüllung des Postulats Maury Pasquier (sp, GE) bezüglich der Arbeitsunterbrüche
vor Geburtstermin hatte das BSV eine Studie beim Büro für arbeits- und
sozialpolitische Studien (BASS) in Auftrag gegeben. Onlinebefragungen von 3'575
Betrieben und von 2'809 zufällig ausgewählten Frauen, die im Jahr 2016 ein Kind
geboren und eine Mutterschaftsentschädigung der EO bezogen hatten, ergaben, dass
Arbeitsunterbrüche vor dem Geburtstermin ein weitverbreitetes Phänomen sind. So
komme es in rund 80 Prozent aller Schwangerschaften zu Erwerbsunterbrüchen, wozu
die Autorinnen und Autoren Absenzen aus gesundheitlichen Gründen (bei einer
Krankschreibung durch den Arzt), Absenzen auf blosse Anzeige hin (ohne Arztzeugnis)
und Beschäftigungsverbote, zum Beispiel bei gefährlichen oder beschwerlichen
Arbeiten, zählten. Mehrheitlich erfolgte dabei – insbesondere in den letzten zwei
Wochen vor der Geburt – ein vollzeitlicher Erwerbsunterbruch (73 Prozent aller
befragten Frauen), manchmal kam es zuvor bereits zu einer teilzeitlichen Reduktion (42
Prozent aller befragten Frauen). Durchschnittlich dauerten die Unterbrüche sechs
Wochen. 

Diese Unterbrüche hatten für viele Betroffene in der Studie finanzielle Folgen, einem
Viertel von ihnen entstanden dadurch Einkommenslücken oder -einbussen. Am
häufigsten, in 67 Prozent aller Ausfälle, waren die Arbeitsunterbrüche gesundheitlichen
Gründen geschuldet. Dabei erhielten 67 Prozent aller Betroffenen den vollen Lohn, 28
Prozent erhielten die gesetzlich verlangten 80 Prozent des Lohns und 5 Prozent
erhielten weniger als 80 Prozent oder gar keinen Lohn. In 21 Prozent aller Fälle blieben
Schwangere der Arbeit auf blosse Anzeige hin fern, wodurch sie nicht in allen Fällen
Anspruch auf Lohn haben. 78 Prozent der Befragten gaben jedoch an, den vollen Lohn
erhalten zu haben, 16 Prozent erhielten 80 Prozent des Lohnes und 6 Prozent blieben
ohne Lohn. Beschäftigungsverbote für Schwangere sind mit 4 Prozent der Befragten
eher selten. Insgesamt zeigte die Studie, dass insbesondere Frauen ohne tertiäre
Bildung von Einkommenseinbussen oder -lücken betroffen sind. Problematisch ist
insbesondere die Situation von arbeitslosen Schwangeren, da diese bei
gesundheitsbedingter Arbeitslosigkeit als nicht vermittelbar gelten. 

BERICHT
DATUM: 02.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Bezüglich des Handlungsbedarfs stellte die Studie fest, dass ein allfälliger
vorgeburtlicher Urlaub nicht wie von der Postulantin vorgebracht zwei, sondern vier
Wochen dauern sollte. Zu klären sei aber, ob der bisherige Mutterschaftsurlaub
entsprechend verlängert werden oder ob ein zusätzlicher vorgeburtlicher Urlaub
geschaffen werden solle. Dabei stellte der Bericht jedoch in Frage, ob ein solcher
Urlaub sinnvoll wäre. So seien zwar Erwerbsunterbrüche vor der Geburt weit verbreitet,
jedoch erhielten 95 Prozent der Betroffenen während des Unterbruchs zwischen 80
und 100 Prozent ihres Lohnes. 70 Prozent erhielten sogar den vollen Lohn, bei einem
vorgeburtlichen Urlaub würden sie jedoch vermutlich nur noch die von der EO
übernommenen 80 Prozent des Lohnes erhalten. Zudem habe die Umfrage auch
gezeigt, dass kein grosses Interesse an einem vorgeburtlichen Urlaub bestehe.
Stattdessen würden der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben und die kurze Dauer des
Mutterschaftsurlaubs als grössere Herausforderungen erachtet als die Erwerbstätigkeit
vor der Geburt. Daher lägen die Prioritäten der Mütter eher bei einer Verlängerung des
Mutterschaftsurlaubs nach der Geburt, bei einem Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit.
Stattdessen würde ein solcher Urlaub gemäss der Studie vor allem die Arbeitgebenden
entlasten, weil dadurch die EO die entsprechenden Lohnkosten übernehmen und sich
die Arbeitsplanung der Firmen erleichtern würde. 4

Mit der Veröffentlichung des Berichts zu den Erwerbsunterbrüchen vor der Geburt
erachtete der Bundesrat in seinem Bericht über Motionen und Postulate der
eidgenössischen Räte 2018 das Postulat Maury Pasquier  (sp, GE) als erfüllt und
beantragte es zur Abschreibung. Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Antrag in
der Sommersession 2019. 5

POSTULAT
DATUM: 06.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2016, S. 1015 ff.
2) AB SR, 2015, S. 739 f.
3) Bericht des BR vom 20.4.16
4) Bericht des Bundesrates vom 02.03.2018
5) BBl 2019, S. 2955 ff.
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